
A b w ä g u n g s t a b e l l e ( B P    846  – Tabelle zur Vorbereitung der Abwägungsentscheidung) 

 

Verfahrensart:  Beschleunigtes Verfahren gemäß § 13a BauGB 

Verfahrensname:  Bebauungsplan Nr. 846 "Am Grünewald" 

Verfahrensschritt:  Frühzeitige Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4 (1) 

BauGB 

 Zeitraum: 28.07.2025 - 22.08.2025 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit gem. § 3 (1) BauGB 

                       Zeitraum: 28.07.2025 - 29.08.2025 

 

 

Nr. Behörde Stellungnahme Abwägung 

1 Stadtentwässerungsbetrieb 

Lüdenscheid Herscheid AöR 

Erstellt am: 04.08.2025 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung zum B-Plan 846 "Am 

Grünewald" nehmen wir aus wie folgt Stellung: 

 

Ein Anschluss des anfallenden Oberflächenwassers und des 

Schmutzwassers wird über den vorhandenen Mischwasserkanal 

sichergestellt. 

Wir begrüßen die festgesetzte Rückhaltung über eine Dachbegrünung 

und die Versickerung über offenporiges Pflaster. 

 

Aufgrund der beengten Grundstücksverhältnisse und der Topographie 

sehen wir von weiteren Festlegungen bzgl. Retention und Versickerung 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

Eine Anpassung des Bebauungsplanes 

erfolgt nicht. 

 



von Oberflächenwasser ab. 

 

 

Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung. 

Freundliche Grüße 

i. A. Simon Holterhof 

Stadtentwässerungsbetrieb 

Lüdenscheid Herscheid AöR 

Lennestr. 2 

58507 Lüdenscheid 

Telefon +49 (2351) 6632-120 

Telefax +49 (2351) 6632-220 

Simon.Holterhof@selh.de 

www.selh.de 

2 Märkische Kreis, Fachdienst 44 - 

Natur- und Umweltschutz 

Erhalten am: 25.08.2025 per E Mail (Anhang PDF) 

B-Plan Nr. 846 "Am Grünewald" - Frühzeitige Behördenbeteiligung nach 

§ 4 Abs. 1 BauGB 

Bezug: Ihr Schreiben vom 28.07.2025 

Hier: Stellungnahme zum Verfahren 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

anbei erhalten Sie Stellungnahmen der hier beteiligten Fachdienste zu 

Ihrer weiteren Verwendung. Leider ist der Zugriff auf das OBB –

Verfahren nicht mehr möglich. 

SG 442 Unter Bodenschutzbehörde: 

Gegen die Aufstellung des B-Planes Nr. 846 „Am Grünewald“ bestehen 

aus bodenschutzrechtlicher Sicht keine grundsätzlichen Bedenken. 

Der Geltungsbereich des B-Planes befindet sich im möglichen 

Einflussbereich der im Altlastenkataster des Märkischen Kreises 

nachrichtlich geführten Fläche Nr. 00/0072 (Wehberger Straße 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

Eine Anpassung des Bebauungsplanes 

erfolgt nicht. 

  



/ Am Grünewald). Die Altablagerung ist gekennzeichnet als Auffüllung 

einer Bodensenke mit Abfällen, Schlacken und Bauschutt. Eine im Jahr 

1994 durchgeführte Gefährdungsabschätzung zeigte umweltrelevante 

Bodenverunreinigungen durch Kohlenwasserstoffe und Schwermetalle. 

Die Altablagerung wurde im Jahr 1995 nutzungsbezogen teilsaniert. 

Die Altablagerung Nr. 00/0072 ist in den Erläuterungen zum B-Plan zu 

erwähnen und zu beschreiben. Inwieweit eine negative 

Beeinträchtigung des Untergrunds im Plangebiet durch die 

Altablagerung gegeben ist und ob möglicherweise ein 

Sanierungsbedarf besteht, lässt sich nur durch eine entsprechende 

Gefährdungsabschätzung abschließend klären. Im Rahmen der 

Aufstellung des B-Planes kann jedoch auf eine Bodenuntersuchung 

verzichtet werden. 

Weiter Anregungen oder Bedenken liegen nicht vor. 

Mit freundlichen Grüßen, 

gez. 

Hesse 25.08.2025 

3 Landschaftsverband Westfalen-

Lippe (LWL) 

LWL-Denkmalpflege, 

Landschafts- und Baukultur in 

Westfalen 

Referat Städtebau und 

Landschaftskultur 

 

Erhalten am: 30.07.2025 per E-Mail 

Sehr geehrte Frau Henkes, 

vielen Dank für die Beteiligung am o.g. Verfahren.  

Nach Prüfung durch unser Haus im Jahr 2001 handelt es sich bei der 

Siedlung um kein Denkmal. Dennoch bitten wird vor Abriss der 

Siedlungshäuser innerhalb des Bebauungsplangebietes um eine 

ausführliche qualitätsvolle Fotodokumentation. Dazu gehören aus 

unserer Sicht die Erstellung folgender Fotos: 

- Überblicksfotos der Häuser von der Straßen- und 
Rückseite, 

- Nahaufnahmen der Haustüren und 
Wohnungseingangstüren, von außen und innen, 

- Nahaufnahme der Eingangsbereiche inkl.  Außentreppen 
und Vordach sowie Vorgarten, 

Der Hinweis wurde zur Kenntnis genommen. 

Die Forderungen beziehen sich nicht auf das 

Bauleitplanverfahren. 

Eine Anpassung des Bebauungsplanes 

erfolgt nicht. 

 



- Aufnahme der Treppenhäuser. 
 

Des Weiteren bitten wir um die Dokumentation der Planmaterialien, die 

die Bautypen und Grundrisse erkennen lassen sowie um weitere 

historische Plandokumente aus den Bauakten und zum 

Siedlungsentwurf insgesamt. 

Über die genaue Durchführung der Dokumentation können wir uns 

gerne frühzeitig abstimmen. Auf der Grundlage von Arbeitsfotos sowie 

Scans der Dokumente, die sie uns im weiteren Verfahren übermitteln, 

können wir das weitere Vorgehen zur Dokumentation abstimmen. 

Für Rückfragen stehe ich Ihnen gerne zur Verfügung. 

Mit freundlichen Grüßen 

i.A. 

Nina Overhageböck 



4 Niederschrift - Bürgeranhörung Es wurden keine Anregungen und Hinweise 

zum Inhalt des Bebauungsplanes abgegeben. 

Eine Anpassung des Bebauungsplanes 

erfolgt nicht. 

  



 



 

 

 


